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Informationsinitiative 2025:

„Das klimaneutrale Unternehmen“

Effizient Betriebskosten senken:

Solarstrom, Kraftwärmekopplung und

Wärmepumpen kombinieren



 Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der 

Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung 



 Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der 

Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung 

Für bestehende Gebäude und Neubauten, die in Baulücken 

errichtet werden, sind längere Übergangsfristen vorgesehen.

Dies soll eine bessere Abstimmung der Investitionsentscheidung auf die 

örtliche Wärmeplanung ermöglichen.

In Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern wird somit 

der Einbau von Heizungen mit 65 Prozent Erneuerbarer 

Energie nach dem 30. Juni 2026 verbindlich,

…in Städten mit weniger als 100.000 Einwohnern gilt das 

nach dem 30. Juni 2028.



 Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der 

Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung 

Öl- oder Gasheizungen – ab 1. Januar 2024 bis zum Ablauf 

der Fristen für die Wärmeplanung  eingebaut:

…dürfen zwar weiterhin mit Öl oder Gas betrieben werden!



 Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der 

Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung 

Öl- oder Gasheizungen, die nach dem Ablauf der Fristen 

für die Wärmeplanung eingebaut werden:

…können grundsätzlich auch weiterhin Gaskessel eingebaut werden,

wenn sie mit 65 Prozent grünen Gasen (Biomethan, oder grünem oder 

blauem Wasserstoff) betrieben werden.
(Wird auf der Grundlage der Wärmeplanung ein verbindlicher und von der Bundesnetzagentur genehmigter Fahrplan für den 

Ausbau oder die Umstellung eines bestehenden Gasnetzes auf Wasserstoff vorgelegt und kann die Gasheizung auf 100 

Prozent Wasserstoff umgerüstet werden, kann die Gasheizung noch bis zur Umstellung des Gasnetzes auf Wasserstoff mit bis 

zu 100 Prozent fossilem Gas betrieben werden.)

Lässt sich der Anschluss an ein Wasserstoffnetz nicht wie geplant 

realisieren, muss innerhalb von drei Jahren auf eine Heizung 

umgerüstet werden, die mindestens zu 65 Prozent mit Erneuerbaren 

Energien betrieben wird. 



 Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der 

Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung 

Was gilt ab Januar 2024?

• Individuelle Lösung – mit 65-% Anteil an erneuerbaren 

Energien und rechnerisch nachweisen

• oder pauschale Erfüllungsoptionen wählen:

     • Anschluss an ein Wärmenetz,

     • elektrische Wärmepumpe auch Klimageräte (Luft/Luft WP),

     • Stromdirektheizung (nur sehr gut gedämmte Gebäude),

     • Hybridheizung (kombinierte Techniken vom Hersteller),

     • Biomasse (Holz) Biogas oder Wasserstoff-Gas-Heizungen

 



 Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der 

Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung 

Die Gas- oder Ölheizung ist intakt und wurde vor dem 1. Januar 2024 

eingebaut

Heizungen, die vor 2024 eingebaut wurden, können noch bis spätestens 

31. Dezember 2044 mit bis zu 100 Prozent fossilem Erdgas oder Heizöl 

betrieben werden.

Spätestens ab Ende 2044 muss jedoch ein Brennstoffwechsel

zu biogenen oder synthetischen Brennstoffen erfolgen. 



 Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der 

Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung 

Die Gas- oder Ölheizung ist irreparabel defekt

Wenn eine Erdgas- oder Ölheizung irreparabel defekt ist, gibt es 

Übergangslösungen.

• eine gebrauchte Gasheizung

• oder eine Miet-Gasheizung

Zusätzlich gibt es Übergangsfristen von 5 Jahren bzw.

bei Gasetagenheizungen von bis zu 13 Jahren, um den Umstieg auf eine 

Heizung mit 65 Prozent Erneuerbarer Energie gut vorbereiten zu können. 

Falls ein Anschluss an ein Wärmenetz möglich ist, beträgt die Frist 

maximal 10 Jahre. 



 Gesetzes zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der 

Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung 

Ausnahmen der Pflicht zur Erfüllung der „65% Regel“ (§102)

Wenn die Einhaltung von 65 Prozent Erneuerbaren Energien bei neuen 

Heizungen im Einzelfall eine unzumutbare (unbillige) Härte bedeutet, 

Aufgrund von:

• Unwirtschaftlichkeit 

• besonderen persönlichen, baulichen oder sonstigen Umständen, 

können sich Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer oder 

Bauverantwortliche durch einen Antrag bei der zuständigen Behörde 

von den Anforderungen des Gesetzes befreien lassen.



GEG § 102 Befreiungen
…unbillige Härte… 



 Gesetzes zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der 

Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung 

Betriebsverbot für alte Heizkessel nach § 72 GEG
Schon bisher gab es nach § 72 GEG eine Regelung zur Beschränkung der 

Betriebszeit von alten Heizkesseln, die weiter Bestand hat.

Danach dürfen Heizkessel, die mit einem flüssigen oder gasförmigen Brennstoff 

betrieben werden und vor dem Jahr 1991 eingebaut wurden, nicht mehr betrieben 

werden. Heizkessel, die nach dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt 

wurden, dürfen nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr betrieben werden. Hiervon 

gibt es jedoch folgende Ausnahmen:

• Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwert-Heizkessel

• Heizungsanlagen mit Nennleistung von weniger als 4 oder mehr als 400 kW

• Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern, die das Gebäude seit dem  

1. Februar 2002 selbst bewohnen. 



Übersicht der Energiesysteme

 - Fernwärmestation hier mit zweistufigem Trinkwarmwassersystem – 100% EE

Foto: Giglinger



Übersicht der Energiesysteme

 - Biomasse / Pelletheizung (100% EE)

• Pelletlagerung bei (Neubau) oder Bestand im Sacksilo

 oder Erdeinbau bei geringen Platzverhältnissen



Quelle: Granotech® Marmor-Infrarotheizung / 800 Watt Jura

Elektrische Infrarotheizung nur bei Niedrigenergiehäuser

1 kWh Strom = 1 kWh Strahlungsleistung (100% EE)







65% Heizenergie mit Wärmepumpe (30-40% der Leistung / Heizlast des Gebäudes)

+

35% Heizenergie mit Heizkessel (100% der Leistung / Heizlast des Gebäudes)

= Hybridheizung

Quelle C.A.R.M.E.N



Miniwärmepumpe zusätzlich oder ohne Zentralheizung

Luft / Luftwärmepumpenheizkörper

Quelle Remko



Split-Wärmepumpe zusätzlich oder ohne Zentralheizung

Quelle Remko



Split-Wärmepumpe zusätzlich oder ohne Zentralheizung

Quelle Remko



Multi Split-Wärmepumpe zusätzlich oder ohne Zentralheizung

Quelle Daikin



Split-Wärmepumpe zusätzlich oder ohne Zentralheizung

Quelle Remko



- elektrisch betriebene Wärmepumpe für Luft / Warmwasser

Quelle Novelan



Etagen-Wärmepumpe statt Gas-Etagenheizung

Quelle Novelan



Etagen-Wärmepumpe statt Gas-Etagenheizung

Quelle Viessmann



Etagen-Wärmepumpe statt Gas-Etagenheizung

Quelle Remko



Wohnungsstationen statt Gas-Etagenheizung mit zentraler Versorgung 

aus dem Keller und elektr. Durchlauferhitzer für Niedertemperatur aus 

Wärmepumpen

Quelle Stiebel Eltron



Übersicht der Energiesysteme

 - elektrisch betriebene Wärmepumpe für Luft / Warmwasser

- seit den 70“ Jahren und aktuell wieder stark am Kommen

Quelle Austria Email



Übersicht der Energiesysteme

Quelle Brötje

Hybridsystem – Wärmepumpe (30 - 40% der Heizlast) 

und Heizkessel mit 100% Heizlast

Damit werden 65% erneuerbarer Anteil ermöglicht!



Übersicht der Energiesysteme

- Hybrid – Wärmepumpe und Heizkessel

Quelle Buderus



Übersicht der Energiesysteme

 - Heizkörper nachrüsten für elektrisch betriebene Wärmepumpe 



Übersicht der Energiesysteme

 - Heizkörper nachrüsten für elektrisch betriebene Wärmepumpe 



Quelle Fa. Arbonia

Übersicht der Energiesysteme

 - Heizkörper nachrüsten für elektrisch betriebene Wärmepumpe 



Quelle Fa. Arbonia

Übersicht der Energiesysteme

 - Heizkörper nachrüsten für elektrisch betriebene Wärmepumpe 



Quelle Fa. Arbonia

Übersicht der Energiesysteme

 - Heizkörper nachrüsten für elektrisch betriebene Wärmepumpe 



Kraft / Wärmekopplung – KWK 

 - 2 x Gas BHKW mit 12 Zylinder - Einbringung im Badria / Wasserburg / 

2015

Leistung: 

240 kW elektrisch

365 kW thermisch

Quelle Giglinger / Move Power



Kraft / Wärmekopplung – KWK 

 - 2 x Gas BHKW mit 12 Zylinder - Einbringung im Badria / Wasserburg / 

2015

Quelle Move Power



Kraft Wärmekopplung + Wärmepumpe + Solarstrom + Speicher  

Quelle Move Power



Quelle Dena



Fernmonitoring

Quelle Move Power

Quelle Dena



Fernmonitoring

Quelle Move Power



Luft - Solarkollektor

Quelle Grammer Solar



Waldsportstadium Ebersberg / Planung Giglinger

-Thermische Solaranlage für die Erwärmung des Duschwassers, auf Tribünendach.

-Luft-Solaranlage zur Erwärmung der Umkleide- und Sozialräume, auf dem Flachdach.

Foto: Stefan Rossmann / Feuerwehr Ebersberg
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